Obergericht des Kantons Zurich
|. Strafkammer
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Urteil vom 17. November 2022

in Sachen

A.

Beschuldigter und Berufungsklager

verteidigt durch Rechtsanwaltin lic. iur. X. ,
gegen

Staatsanwaltschaft Ziirich-Limmat,

vertreten durch Staatsanwaltin MLaw C. Weisser,

Anklagerin und Berufungsbeklagte

betreffend Notigung etc.

Berufung gegen ein Urteil des Bezirksgerichts Ziirich,
10. Abteilung - Einzelgericht, vom 15. Marz 2022 (GB210108)



Anklage:
Der Strafbefehl der Staatsanwaltschaft Zirich - Limmat vom 6. Oktober 2021

(Urk. 7) ist diesem Urteil beigeheftet.

Urteil der Vorinstanz:
(Urk. 29 S. 25 ff.)

"Es wird erkannt:

1. Der Beschuldigte ist schuldig der
- der Nétigung im Sinne von Art. 181 StGB sowie

- der Storung von Betrieben, die der Allgemeinheit dienen im Sinne von Art.
239 ziff. 1 StGB.

2. Der Beschuldigte wird bestraft mit einer Geldstrafe von 15 Tagessatzen zu Fr. 50.—.

3.  Der Vollzug der Geldstrafe wird aufgeschoben und die Probezeit auf 2 Jahre fest-

gesetzt.

4. Die Entscheidgebihr wird angesetzt auf:

Fr. 1'050.—; die weiteren Kosten betragen:

Fr. 1'100.— Gebuhr fir das Vorverfahren.

Alifallige weitere Auslagen bleiben vorbehalten.

5. Die Kosten der Untersuchung und des gerichtlichen Verfahrens werden dem

Beschuldigten auferlegt.
6. (Mitteilungen)

7.  (Rechtsmittel)"



Berufungsantrage:
(Prot. Il S. 4)

a) Der Verteidigung des Beschuldigten:
(Urk. 39 S.1)

1. Es sei der Beschuldigte von den Vorwurfen Noétigung und Stérung von Be-

trieben, die der Allgemeinheit dienen, freizusprechen.

2. Es seien die Kosten der Strafuntersuchung sowie des erst- und zweitin-

stanzlichen Gerichtsverfahrens auf die Staatskasse zu nehmen.

3. Es sei dem Beschuldigten fur die Verteidigungskosten des erstinstanzlichen
Verfahrens eine Entschadigung von Fr. 3'031.00 auszurichten und flr das

vorliegende Berufungsverfahren eine solche von Fr. 3'767.55.

b) Der Staatsanwaltschaft:
(Urk. 35; schriftlich)

Bestatigung des vorinstanzlichen Urteils.

Erwagungen:

l. Prozessgeschichte, Berufungsumfang, Prozessuales

1. Prozessgeschichte

1.1. Das vorstehend wiedergegebene Urteil vom 15. Marz 2022 wurde den
Parteien gleichentags mundlich eréffnet (Prot. | S. 9 ff.). Der Beschuldigte meldete
mit Eingabe vom 21. Marz 2022 innert Frist Berufung an (Urk. 24).

1.2.  Nach Zustellung des begrundeten Urteils (Urk. 26 und Urk. 28/2) reichte
der Beschuldigte am 26. August 2022 fristgerecht die Berufungserklarung ein
(Urk. 31). Mit Prasidialverfigung vom 2. September 2022 wurde die Berufungser-
klarung in Anwendung von Art. 400 Abs. 2 und 3 und Art. 401 StPO der Staats-
anwaltschaft zugestellt, um gegebenenfalls Anschlussberufung zu erheben oder
Nichteintreten auf die Berufung zu beantragen. Gleichzeitig wurde dem Beschul-



digten in Anwendung von Art. 34 StGB Frist gesetzt, seine finanzielle Leistungs-
fahigkeit zu belegen (Urk. 33). Die Staatsanwaltschaft verzichtete auf Anschluss-

berufung (Urk. 35). Der Beschuldigte liess sich nicht vernehmen.

1.3.  Am 28. September 2022 wurde auf den 17. November 2022 zur Beru-
fungsverhandlung vorgeladen (Urk. 36).

1.4. Am 17. November 2022 fand die Berufungsverhandlung statt. Es erschien
der Beschuldigte in Begleitung seiner erbetenen Verteidigerin (Prot. Il S. 4). Vor-
fragen waren keine zu entscheiden und — abgesehen von der Befragung des
Beschuldigten, der zur Sache keine Aussagen machte (Urk. 38) — keine Beweise

abzunehmen (Prot. Il S. 5).

1.5. Das Urteil erging im Anschluss an die Berufungsverhandlung (Prot. Il S. 6
ff.).

2. Umfang der Berufung

2.1. Der Beschuldigte beantragt, er sei von Schuld und Strafe freizusprechen
(Dispositivziffern 1, 2 und 3). Zudem wendet er sich gegen die Kostenauflage
(Dispositivziffer 5). Unangefochten blieb die erstinstanzliche Kostenfestsetzung
(Dispositivziffer 4). In diesem Umfang ist der vorinstanzliche Entscheid in Rechts-
kraft erwachsen, was vorab vorzumerken ist (Art. 399 Abs. 3 in Verbindung mit
Art. 437 StPO).

2.2. Im Ubrigen steht der angefochtene Entscheid unter Bertlicksichtigung des

Verschlechterungsverbots im Sinne von Art. 391 Abs. 2 StPO zur Disposition.

3. Prozessuales (Verwertbarkeit der erkennungsdienstlichen Erfassung des

Beschuldigten)

3.1. Der Beschuldigte wurde am 20. Juni 2020 anlasslich einer nicht bewilligten
Demonstration auf der Zircher B._ -brlicke polizeilich kontrolliert und fotogra-
fiert (Urk. 1 S. 1; Urk. 4/1 S. 2). Betreffend das Ganzkorperfoto flhrte die Verteidi-
gung im erstinstanzlichen Verfahren wie auch im Berufungsverfahren aus, das

Fotografieren stelle eine erkennungsdienstliche Erfassung im Sinne von Art. 260



StPO dar. Eine schriftiche Anordnung dafir liege nicht im Recht. Eine mindliche
Anordnung sei — soweit sie Uberhaupt angeordnet worden sei — nicht zulassig
gewesen und zudem die Massnahme nicht nachtraglich schriftlich bestatigt und
begrindet worden. Aufgrund der Verletzung von Glltigkeitsvorschriften sei das
Foto nicht verwertbar und ein Vergleich mit dem Fotobogen der Polizei (Urk. 3)
nicht zulassig. Mithin sei nicht erstellt, ob der Beschuldigte auf dem Fotobogen
der Polizei Uberhaupt ersichtlich sei (Urk. 21 S. 1 ff.; Urk. 39 S. 1 ff.).

3.2. Die Vorinstanz erwagt, beim Ganzkorperfoto handle es sich um eine er-
kennungsdienstliche Erfassung im Sinne von Art. 260 Abs. 1 StPO. Da der Be-
schuldigte zumindest konkludent in die erkennungsdienstliche Erfassung eingewil-
ligt habe, sei eine schriftliche oder mundliche Anordnung der Massnahme nicht
notig gewesen. Darlber hinaus handle es sich um eine Ordnungsvorschrift.
Selbst wenn eine Einwilligung des Beschuldigten nicht vorgelegen hatte oder die
Einwilligung die schriftliche Anordnung nicht ersetzen wirde, ware das Foto in
Anwendung von Art. 141 Abs. 3 StPO verwertbar (Urk. 29 S. 4).

3.3.

3.3.1. Art. 260 StPO regelt (unter dem 5. Titel "Zwangsmassnahmen" und dem
6. Kapitel "Erkennungsdienstliche Erfassung, Schrift- und Sprachproben") den
Gegenstand der erkennungsdienstlichen Erfassung (Abs. 1), die Zustandigkeit
und die Form der Anordnung (Abs. 2 und 3) sowie das Vorgehen bei Weigerung
der betroffenen Person (Abs. 4). Eine staatsanwaltschaftlich angeordnete erken-
nungsdienstliche Erfassung kann soweit notig mit verhaltnismassiger Gewalt
durchgesetzt (Art. 200 StPO) und mit Beschwerde angefochten werden (Art. 393
StPO).

Das Fotografieren des Kopfes wie auch eine Ganzkorperaufnahme der betroffe-
nen Person stellt eine erkennungsdienstliche Erfassung im Sinne der fraglichen
Bestimmung dar. Zweck einer erkennungsdienstlichen Erfassung ist die Abkla-
rung des Sachverhaltes, worunter insbesondere die Feststellung der Identitat ei-
ner Person (BGE 141 IV 87 E. 1.3.3 S. 91), die Schaffung von Vergleichsmaterial

bei der Spurenauswertung und die Zuordnung nicht aufgeklarter Straftaten einer



bestimmten Person fallt (HANSJAKOB/GRAF, in: Kommentar zur Schweizerischen
Strafprozessordnung [StPO], 3. Aufl. 2020, N. 1a zu Art. 260 StPO).

Zwangsmassnahmen sind Verfahrenshandlungen der Strafbehdrden, die in
Grundrechte der Betroffenen eingreifen (vgl. Art. 196 StPO). Eine Zwangsmass-
nahme liegt auch vor, wenn gar kein Zwang ausgeubt werden muss, weil bei-
spielsweise der Betroffene bereit ist, sich der Massnahme freiwillig zu unterziehen
(SVEN ZIMMERLIN, in: Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung
[StPO], 3. Aufl. 2020, N. 1 zu Art. 196 StPO; Botschaft zur Vereinheitlichung des
Strafprozessrechts vom 21. Dezember 2005, BBI 2006 1215 Ziff. 2.5.1).

3.3.2. Es kann offenbleiben, ob der Beschuldigte ausdrucklich oder konkludent in
die erkennungsdienstliche Erfassung einwilligte. Sie anderte an der Natur der
fraglichen Verfahrenshandlung als Zwangsmassnahme nichts und liesse entge-
gen der Vorinstanz die Voraussetzung einer schriftichen oder mindlichen Anord-
nung nicht entfallen. Letzteres lasst sich bereits mit Blick auf den Gesetzeswort-
laut schliessen, wonach (nur) bei Weigerung der betroffenen Person die Staats-
anwaltschaft (und im Ubrigen die Polizei) (iber die Massnahme zu entscheiden
hat (vgl. Art. 260 Abs. 4 StPO). Dass die Voraussetzungen flir die Anordnung von
Zwangsmassnahmen vorliegen, wird zudem (wovon die Vorinstanz auszugehen
scheint) nicht vermutet. Ebenso wenig dringt der Hinweis auf die Verteidigung
durch (Urk. 29 S. 4). Zulassigkeit und Verhaltnismassigkeit erkennungsdienstli-
cher Erfassungen sind von Amtes wegen zu uberprifen (BGE 141 IV 87 E. 1.3.3
S.91).

Aus den Untersuchungsakten geht nicht hervor, dass die erkennungsdienstliche
Erfassung im Sinne von Art. 260 Abs. 3 Satz 1 StPO schriftlich angeordnet wurde.
Selbst eine mundliche Anordnung wurde hier nicht genigen. Zum einen liegt eine
nachtragliche schriftliche Bestatigung entgegen Art. 260 Abs. 3 Satz 2 StPO nicht
bei den Akten. Zum andern ist eine mundliche Anordnung unzulassig, wenn die
erkennungsdienstliche Erfassung jederzeit nachgeholt werden kann, so wenn
Identitdt und Adresse der betreffenden Person bekannt sind (BGE 141 IV 87
E. 1.4.3S.92).



Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Vorschriften Gber die Form der An-
ordnung (Art. 260 Abs. 3 StPO) nicht eingehalten wurden. Es stellt sich die Frage

nach den prozessualen Folgen dieses Verstosses.

3.3.3. Beweise, die unter Anwendung verbotener Beweiserhebungsmethoden im
Sinne von Art. 140 StPO erhoben wurden, sind in keinem Fall verwertbar. Das-
selbe gilt, wenn das Gesetz einen Beweis als unverwertbar bezeichnet (Art. 141
Abs. 1 StPO). Beweise, die Strafbehorden in strafbarer Weise oder unter Verlet-
zung von Gultigkeitsvorschriften erhoben haben, durfen nicht verwertet werden,
es sei denn, ihre Verwertung sei zur Aufklarung schwerer Straftaten unerlasslich
(Art. 141 Abs. 2 StPO). Beweise, bei deren Erhebung Ordnungsvorschriften ver-
letzt worden sind, sind verwertbar (Art. 141 Abs. 3 StPO). Der Gesetzgeber hat
darauf verzichtet, abschliessend die Bestimmungen aufzulisten, die als Glltig-
keitsvorschriften respektive als Ordnungsvorschriften zu betrachten sind. Soweit
das Gesetz eine Bestimmung nicht selber als Gultigkeitsvorschrift bezeichnet, hat
die Praxis die Unterscheidung vorzunehmen, wobei primar auf den Schutzzweck
der Norm abzustellen ist (Botschaft zur Vereinheitlichung des Strafprozessrechts
vom 21. Dezember 2005, BBI 2006 1183 f. Ziff. 2.4.1.1). Es ist im Einzelfall unter
Berucksichtigung des Fairnessgebots zu prufen, ob die Verfahrensvorschrift fur
die Wahrung der geschutzten Interessen der betroffenen Person eine derart er-
hebliche Bedeutung hat, dass sie ihr Ziel nur erreichen kann, wenn bei Nichtbe-
achtung der Vorschrift der Beweis unverwertbar ist (BGE 139 IV 128 E. 1.6
S. 134; Urteil 6B_56/2014 vom 16. Dezember 2014 E. 3.2, nicht publ. in: BGE 141
IV 39; NIKLAUS ScHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3.
Aufl. 2017, N. 795; kritisch SABINE GLESS, in: Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, 2. Aufl. 2014, N. 74 ff. zu Art. 141 StPO). Das Bundesge-
richt qualifizierte etwa den staatsanwaltschaftlichen Durchsuchungsbefehl betref-
fend ein |-Phone in BGE 139 IV 128 E. 1.4 ff. S. 133 ff. als Ordnungsvorschrift.

Dass die Polizeibeamten den Beschuldigten ohne schriftlichen Befehl fotografier-
ten, fuhrt — entgegen der Verteidigung (Urk. 39 S. 3 f.) — nicht zu einem Verwer-
tungsverbot der Fotoaufnahme (Urk. 4/1 S. 2). Der Beschuldigte wurde verdach-

tigt, an einer nicht bewilligten Demonstration mit anschliessender Besetzung der



B.  -bricke teilgenommen zu haben. Die Voraussetzungen fur die erken-
nungsdienstliche Erfassung waren an sich erfullt und ihre Durchfuhrung war auch
nicht unverhaltnismassig. Mit der erkennungsdienstlichen Erfassung wurde der
Beschuldigte nicht weitreichend in seiner Personlichkeit tangiert. Vielmehr greift
eine derartige erkennungsdienstliche Erfassung bloss geringfligig in die Rechte
der betroffenen Personen ein (Botschaft zur Vereinheitlichung des Strafprozess-
rechts vom 21. Dezember 2005, BBI 2006 1243 Ziff. 2.5.6). Der schriftlichen An-
ordnung der erkennungsdienstlichen Erfassung kam keine erhebliche Bedeutung
im oben genannten Sinne zu. Dass die Fotoaufnahme des Beschuldigten auf
gesetzeskonforme Weise nicht hatte erbracht werden kdnnen oder bei gesetzes-
konformer Erhebung moglicherweise einen anderen Inhalt aufgewiesen hatte,
was nach OBERHOLZER eine Verletzung von Glltigkeitsvorschriften bedeuten war-
de, kann hier nicht angenommen werden (NIKLAUS OBERHOLZER, Grundzlige des
Strafprozessrechts, 4. Aufl. 2020, N. 1107). Vor diesem Hintergrund stellt das
Erfordernis eines schriftlichen Befehls nach Art. 260 Abs. 3 StPO flur die erken-
nungsdienstliche Erfassung eine Ordnungsvorschrift im Sinne von Art. 141 Abs. 3

StPO dar. Demnach ist das Ganzkoérperfoto des Beschuldigten verwertbar.

3.3.4. Soweit die Verteidigung die Verwertbarkeit des Fotobogens in Frage stellt
(Urk. 3), macht sie zusammengefasst geltend, die Fotos seien wenig aufschluss-
reich. Die im Fotobogen festgehaltenen Begebenheiten seien in zeitlicher und
inhaltlicher Hinsicht nicht naher bewiesen und die Zeitangaben auf den Fotos
nicht weiter belegt. Die Fotos seien nicht digital und mit Metadaten eingereicht
worden (Urk. 21 S. 3; Urk. 39 S. 4 f.). Die Ruge geht an der Sache vorbei. Die von
der Verteidigung aufgeworfenen Momente tangieren nicht die Verwertbarkeit des
Beweismittels, sondern dessen Beweiskraft und damit die Beweiswurdigung (vgl.
dazu E. I11.2.3 f.).

4.  Anklageprinzip

Die Verteidigung macht im Rahmen des Pladoyers vor Berufungsgericht neu
geltend, das Anklageprinzip sei verletzt, da die Merkmale der Mittaterschaft in der
Anklage nicht umschrieben seien (Urk. 39 S. 9). Die Ruge ist unbegrindet. Im

Strafbefehl ist festgehalten, dass sich am 20. Juni 2020 mehr als 250 Personen



an einer Blockade auf der B._ -bricke E beteiligt hatten, wobei der Beschul-
digte ein Teilnehmer dieser unbewilligten Demonstration gewesen sei (Urk. 7).
Damit ist die Mitwirkung des Beschuldigten genligend umgrenzt. Die Anklage er-
fullt auch ihre Informationsfunktion. Der Beschuldigte weiss, was ihm vorgeworfen

wird, und kann sich entsprechend verteidigen.

Il. Sachverhalt

1.  Allgemeines

Die Vorinstanz hat die theoretischen Grundsatze der richterlichen Beweiswurdi-
gung dargelegt (Urk. 29 S. 6). Darauf kann verwiesen werden (Art. 82 Abs. 4
StPO). Im Ubrigen kann sich die Berufungsinstanz auf die fiir ihren Entscheid
wesentlichen Punkte beschranken (vgl. BGE 141 1V 249 E. 1.3.1 S. 253; 141 |ll
28 E. 3.2.4 S. 41; je mit Hinweisen).

2. Vorfall vom 20. Juni 2020 auf der B. -bricke in Zirich

2.1. Laut Anklagevorwurf hatten am Samstag, 20. Juni 2020, um ca. 12.00 Uhr,
Uber 250 Personen die B.___ -brucke in Zurich fur jeglichen Verkehr gesperrt,
indem sie sich auf beiden Seiten der Bricke quer Uber die ganze Breite auf den
Boden gesetzt hatten. Nach einer polizeilichen Abmahnung um 12.23 Uhr seien
255 Personen in der Blockade zurtickgeblieben, die teilweise von den Polizeibe-
amten von der Brucke hatten weggetragen werden mussen. Durch diese Aktion,
welche bis ca. 13.45 Uhr gedauert habe, sei es samtlichen Motorfahrzeuglenkern
und Benultzern des o6ffentlichen Verkehrs verunmaoglicht worden, die Limmat zu
Uberqueren. Mit der unbewilligten Demonstration hatten die Teilnehmer auf die
Umweltproblematik aufmerksam machen wollen. Der Beschuldigte sei einer der
Teilnehmer der unbewilligten Demonstration gewesen. Er habe sich auf der Fahr-
bahn aufgehalten, Fahnen geschwenkt und den o6ffentlichen Verkehr sowie den
Individualverkehr behindert. Der Aufforderung der Polizei, die Blockade aufzuhe-
ben und die Fahrbahn zu verlassen, sei er nicht nachgekommen und habe von
den Polizeibeamten von der Brucke geleitet werden mussen. Die Verkehrsbetrie-
be Zurich (VBZ) hatten durch die Blockade ab ca. 12.00 Uhr bis 15.25 Uhr eine

Betriebsstorung erlitten. Dass wahrend dieser Zeit kein Tramzug die B. -
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bricke habe passieren kdnnen, habe der Beschuldigte zumindest in Kauf ge-

nommen (Urk. 7).

2.2.  Zum Vorfall vom 20. Juni 2020 machte der Beschuldigte vor Vorinstanz
keine Aussagen (Prot. | S. 8 f.). Die Verteidigung stellte sich vor Vorinstanz zu-
sammengefasst auf den Standpunkt, anhand des Fotobogens der Polizei sei nicht
erstellt, dass sich der Beschuldigte mit anderen Personen auf den Boden geses-
sen und mit diesen ineinander verkeilt habe. Mit Blick auf die Fotos Nr. 17 und 18
sei einzig erstellt, dass der Beschuldigte von 13.42 Uhr bis 13.44 Uhr hinter der
Sitzblockade gestanden habe. Anhand des Fotos Nr. 19 sei weiter erstellt, dass
der Beschuldigte im Moment der genannten Aufnahme auf der Strasse und in der
Nahe des Trottoirs gestanden habe. Vdllig offen sei, wie weit entfernt sich der Be-
schuldigte von der Sitzblockade befunden und wie lange er sich dort auf der
Strasse aufgehalten habe. Abgesehen von den zwei Minuten in der Nahe der Blo-
ckade und dem kurzen Betreten der Fahrbahn habe sich der Beschuldigte die
restliche Zeit auf dem Trottoir aufgehalten. Der Beschuldigte wirke auf den Fotos
unbeteiligt. Da alle Fotos Momentaufnahmen seien, sei vollig unklar, wie sich der

Beschuldigte Uber einen langeren Zeitraum verhalten habe (Urk. 21 S. 4 ff.).

Anlasslich der Berufungsverhandlung wiederholte die Verteidigung im Wesent-
lichen den bereits geschilderten Standpunkt (Urk. 39 S. 5 ff.).

2.3. FErstellt und unbestritten ist, dass am 20. Juni 2020 ab ca. 12.00 Uhr zahl-
reiche Personen auf beiden Seiten der B.  -bricke an einer unbewilligten
Demonstration teilnahmen und dadurch der Individualverkehr und der offentliche
Verkehr zum Erliegen kamen. Nicht zweifelhaft ist weiter, dass der Beschuldigte
auf dem Fotobogen der Stadtpolizei (Urk. 3) erkennbar ist (Fotos Nr. 15 - 21; vgl.
Urk. 4/1 S. 2). Dies wird von der Verteidigung (unter der Annahme der Verwert-
barkeit von Urk. 4/1 S. 2) zugestanden. Erkennbar ist der Beschuldigte zudem auf
dem Foto Nr. 11 (vgl. Foto Nr. 17). Dass es sich auch auf dem Foto Nr. 1 (ca. 9.
Person von links) um den Beschuldigten handelt, ist mit Gberwiegender Wahr-
scheinlichkeit anzunehmen, kann aber offengelassen werden. Bereits 34 Minuten

spater ist der Beschuldigte eindeutig abgebildet (Foto Nr. 15). Es liegen keine



-11 -

Umstande vor, welche nahelegen wurden, an den eingeblendeten Zeitangaben

(Fotos Nr. 1-19) zu zweifeln.

Die Fotos erlauben — entgegen der Verteidigung (Urk. 39 S. 6 ff.) — die folgenden
Schlisse. Um 12.34 Uhr schwingt der Beschuldigte wahrend der Blockade eine
Fahne (Foto Nr. 15). Da die Blockade auf der B._ -bricke erfolgte, ist nicht
zweifelhaft, dass sich der Beschuldigte dabei auf der Brucke aufhielt. Mit der Ver-
teidigung (Urk. 21 S. 4; Urk. 39 S. 6) ist nicht erkennbar, an welcher Stelle der
Briicke der Beschuldigte steht und ob er die Fahrbahn betreten hat. Um 13.04 Uhr
steht der Beschuldigte auf dem Trottoir der B._ -brlicke (Foto Nr. 16). Um
13.42 Uhr steht der Beschuldigte unmittelbar hinter der Sitzblockade auf der
Fahrbahn (Fotos Nr. 11 und 17). Um 13.44 Uhr steht der Beschuldigte nach wie
vor an gleicher Stelle (Foto Nr. 18). Dies ergibt sich zwanglos daraus, dass auf
dem Foto Nr. 18 wie auf den Fotos Nr. 11/17 teilweise die gleichen Teilnehmer
sowie ein Teil des Transparents der Gruppierung abgebildet sind. Um 14.14 Uhr
steht der Beschuldigte auf der Fahrbahn der B._ -brucke (Foto Nr. 19). Auf
den (ohne Zeitangaben versehenen) Fotos Nr. 20 und Nr. 21 steht der Beschul-
digte ebenfalls auf der Fahrbahn der B._  -brlicke, dies unmittelbar hinter an-

deren Demonstrierenden.

2.4. Die nicht bewilligte Demonstration wurde polizeilich kurzzeitig toleriert und
die Demonstrierenden in der Folge mehrmalig abgemahnt, die Bricke zu verlas-
sen (Urk. 1 S. 1 f.). Eine erste Abmahnung erfolgte um 12.23 Uhr, wonach eine
friedliche Demonstration wahrend 15 Minuten noch toleriert werde (Urk. 3 S. 3). In
einer zweiten Abmahnung um 12.29 Uhr und 12.31 Uhr wurde die Demonstration
noch wahrend funf Minuten geduldet. Um 12.39 Uhr erfolgte die Durchsage der
Polizei, wonach die eingeraumte Zeit abgelaufen sei und die Personenkontrolle
beginnen wirde (Urk. 3 S. 3). Die Fotoaufnahmen dokumentieren wie oben aus-
gefuhrt, dass der Beschuldigte um 13.42 Uhr bis 13.44 Uhr unmittelbar hinter der
Sitzblockade auf der Fahrbahn stand. Der Beschuldigte war bereits um 12.00 Uhr
und damit von Anfang an vor Ort (Foto Nr. 1), spatestens aber um 12.34 Uhr (Fo-
to Nr. 15). Noch um 14.14 Uhr stand er erneut auf der Fahrbahn der B. -

bricke (Foto Nr. 19). Die Verteidigung unterstreicht, alle Fotos seien Momentauf-
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nahmen. Wie sich der Beschuldigte Uber einen langeren Zeitraum verhalten habe,
sei anhand der Fotos vollig unklar (Urk. 21 S. 6; Urk. 39 S. 6 f.). Soweit diese Ar-
gumentation nicht nur Selbstverstandliches wiedergibt, kann ihr augenscheinlich
nicht gefolgt werden. Die Fotos zeichnen ein klares Bild. Sie lassen mit der Vo-
rinstanz keine Zweifel, dass sich der Beschuldigte als Teil der Blockade und nicht

als (Fahne schwingender) unbeteiligter Beobachter verstand.

Erstellt ist weiter, dass ein Teil der Demonstrierenden von den Polizeibeamten
weggetragen werden musste (Urk. 1 S. 2). Betreffend die verschiedenen Zeitan-
gaben in der Anklageschrift ("ca. 12:00 Uhr bis ca. 14:50 Uhr"; "bis ca. 13.45
Uhr"; "von ca. 12.00 Uhr bis 15:25 Uhr"; Urk. 7) fallt auf, dass die kurzeste Varian-
te bereits mit den Fotos (Nr. 12, 13, 14 und 19) im Widerspruch steht und es sich
deshalb um einen offensichtlichen Verschrieb handeln muss. Abzustellen ist auf
die laut Anklage verursachte Betriebsstorung der VBZ von ca. 12.00 Uhr bis 15.25
Uhr. Diese Zeitspanne deckt sich im Wesentlichen mit dem Polizeirapport ("12:00
Uhr bis 15:22 Uhr") und ist insoweit erstellt (Urk. 1 S. 3).

Damit ist der Tathergang im Sinne der Anklage erstellt. In subjektiver Hinsicht
bleibt festzuhalten, dass der Beschuldigte wusste, die Demonstration auf der
B.  -brucke wirde dem Individualverkehr und dem offentlichen Verkehr ein
Uberqueren der Briicke verunméglichen, und er wollte dies auch. Der angeklagte

Sachverhalt ist auch in subjektiver Hinsicht erstellt.

lll. Rechtliche Wirdigung

1. Notiqung und Stoérung von Betrieben, die der Allgemeinheit dienen

1.1.

1.1.1. Die Vorinstanz geht in Bezug auf den Vorfall vom 20. Juni 2020 und die in
diesem Zusammenhang verubte Delinquenz (No6tigung und Stérung von Betrie-

ben, die der Allgemeinheit dienen) von Mittaterschaft aus.

1.1.2. Mittater ist, wer bei der Entschliessung, Planung oder Ausfuhrung eines

Deliktes vorsatzlich und in massgebender Weise mit anderen Tatern zusammen-



-13-

wirkt, so dass er als Hauptbeteiligter dasteht. Dabei kommt es darauf an, ob der
Tatbeitrag nach den Umstanden des konkreten Falles fur die Ausfuhrung des
Deliktes wesentlich erscheint. Das blosse Wollen der Tat gentgt zur Begrindung
von Mittaterschaft nicht. Nicht erforderlich ist, dass der Mittater an der eigentli-
chen Tatausflhrung beteiligt ist oder sie zu beeinflussen vermag. Die Mittater-
schaft setzt einen gemeinsamen Tatentschluss voraus, der indessen nicht not-
wendigerweise ausdrucklich sein muss, sondern sich auch im konkludenten Han-
deln aussern kann. Eventualvorsatz bezglich des Erfolgs genugt. Es ist nicht er-
forderlich, dass der Mittater an der Planung des Delikts beteiligt ist. Er kann spa-
ter dazustossen. Auch genugt es, dass er sich spater den Vorsatz seiner Mittater
zu eigen macht. Massgebend ist, dass der Mittater am Entschluss, ein Delikt zu
begehen, oder an seiner Ausflhrung derart beteiligt ist, dass er nicht als weiterer
Beteiligter, sondern als Hauptbeteiligter erscheint (BGE 135 IV 152 E. 2.3.1
S.155; 133 IV 76 E. 2.7 S.82 f.; 130 IV 58 E.9.2.1 S.66; 125 IV 134 E. 3a
S. 136; DONATSCH/TAG, Strafrecht |, Verbrechenslehre, 9. Aufl. 2013, S. 173 ff.).

Das Bundesgericht hat Mittaterschaft im Zusammenhang mit Protestaktionen und
Blockaden verschiedentlich bejaht. Dies ist etwa der Fall bei Blockadeaktionen
von "Greenpeace"-Aktivisten gegen die Kernkraftwerke Beznau, Gosgen und
Leibstadt (BGE 129 IV 6 E. 5 S. 19 {.), bei der Bildung eines "Menschenteppichs"
durch 24 Demonstranten vor dem Zugang zur militarischen Ausstellung "W 81"
auf dem Gelande der Winterthurer Eulachhalle (BGE 108 IV 165), bei der Blocka-
de beider Tunnelrohren des Bareggtunnels durch 30 Autobusse und zahlreiche
Personenwagen von rund 2000 Demonstranten (BGE 134 IV 216), bei der Blo-
ckade samtlicher Zufahrten zu einem Kies- und Betonwerk respektive zu einem
Belagswerk durch 67 Beteiligte (Urteil 6B_216/2011 vom 13. September 2011)
und bei der Bildung einer "Menschenmauer" durch 23 Personen auf der Rhein-
brucke bei Kaiserstuhl (Urteil 6B_793/2008 vom 24. Marz 2009).

1.2.
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1.2.1. Der Nétigung nach Art. 181 StGB macht sich schuldig, wer jemanden durch
Gewalt oder Androhung ernstlicher Nachteile oder durch andere Beschrankung
seiner Handlungsfreiheit notigt, etwas zu tun, zu unterlassen oder zu dulden. Die
Tatbestandsvariante der "anderen Beschrankung der Handlungsfreiheit" muss
das Ublicherweise geduldete Mass an Beeinflussung in ahnlicher Weise eindeutig
Uberschreiten, wie es fur die Notigungsmittel der Gewalt und der Androhung
ernstlicher Nachteile gilt. Nicht jedes tatbestandsmassige Verhalten ist bei Fehlen
von Rechtfertigungsgrinden auch rechtswidrig. Eine Noétigung ist unrechtmassig,
wenn das Mittel oder der Zweck unerlaubt ist oder wenn das Mittel zum ange-
strebten Zweck nicht im richtigen Verhaltnis steht oder wenn die Verknupfung
zwischen einem an sich zulassigen Mittel und einem erlaubten Zweck rechts-
missbrauchlich oder sittenwidrig ist (BGE 141 IV 437 E. 3.2.1 S. 440 f. mit Hin-

weisen).

Beim Tatbestand der Notigung gemass Art. 181 StGB sind die Gewalt, die Andro-
hung ernstlicher Nachteile und die andere Beschrankung der Handlungsfreiheit
die Notigungsmittel. Das Verhalten, zu dem der Betroffene durch den Einsatz ei-
nes solchen Mittels genotigt wird, d.h. etwas zu tun, zu unterlassen oder zu dul-
den, ist im strafrechtlichen Sinne der Notigungszweck. Von diesem Notigungs-
zweck ist das Fernziel der Notigung zu unterscheiden. Insbesondere Verkehrs-
blockaden werden in der Regel, aber nicht notwendigerweise, im Hinblick auf ein
Fernziel veranstaltet. Die Blockade wird durchgefuhrt, um auf dieses Fernziel hin-
zuweisen und ihm allenfalls naher zu kommen; darin liegt das Motiv der Tater fur
die Aktion. Das Fernziel und das Motiv sind im Unterschied zum Noétigungsmittel
und zum Notigungszweck keine Elemente des Tatbestands der Noétigung (BGE
134 IV 216 E. 4.4.1 S. 220).

1.2.2. Die Teilnehmer der Demonstration haben, indem sie sich in grosser Anzahl
auf der B._ -brlcke einfanden, sich auf beiden Seiten der Bricke quer Uber
die ganze Breite auf den Boden setzten oder auf den Fahrbahnen des privaten
und offentlichen Verkehrs standen, die Brucke fur den motorisierten Individualver-

kehr und den &ffentlichen Verkehr gesperrt (N6tigungsmittel).
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Fussganger, die auf der Fahrbahn verweilen, um den motorisierten Verkehr zu
behindern, verstossen gegen das Strassenverkehrsrecht (Art. 49 des Strassen-
verkehrsgesetzes [SVG; SR 741.01], Art. 46 Abs. 1 und 2 und Art. 47 Abs. 1 und
5 der Verkehrsregelverordnung [VRV; SR 741.11]). Die Blockade der B. -
bricke war damit rechtswidrig (vgl. Urteil 6B _793/2008 vom 24. Marz 2009
E. 3.2). Zudem betraf die Sperrung eine Hauptverkehrsachse der Stadt Zurich. Es
handelt sich um die zentrale Verbindung zwischen dem linken und rechten Zu-
richsee-Ufer. Sie erfolgte an einem Samstag zur Mittagszeit, dauerte mehrere
Stunden und tangierte den Privatverkehr wie auch den o6ffentlichen Verkehr
(Tramlinien 2, 5, 8, 9 und 11). Die betroffenen Verkehrsteilnehmer wurden mehre-
re Stunden an der Uberfahrt gehindert. Das ist im strafrechtlichen Sinne der Néti-
gungszweck. Das Bundesgericht hat den Nétigungstatbestand etwa bejaht im Fall
des bereits genannten BGE 108 IV 165, als infolge eines "Menschenteppichs"
durch 24 Demonstranten wahrend ca. 15 Minuten die Wegfahrt eines Motorfahr-
zeugs verhindert worden war. Ebenfalls tatbestandsmassig war die Manipulation
einer Bahnschranke, wodurch der Strassenverkehr wahrend zehn Minuten aufge-
halten worden war (BGE 119 IV 301). Die Vorinstanz halt richtig fest, dass laut
Bundesgericht der Umstand, dass die Betroffenen ihr Ziel auf einem andern als
dem von ihnen gewollten Weg hatten erreichen kdnnen, nicht relevant sei (Urk. 29
S.11f;BGE 1191V 301 E. 3a S. 306; 108 IV 165 E. 3 S. 169). Das nicht erlaubte
Noétigungsmittel fiihrte damit zu einer Beschrankung der Handlungsfreiheit, die ein
erhebliches, strafrechtlich verpontes Mass erreichte. Die von der Aktion betroffe-
nen Menschen waren fur die von den Demonstrierenden beklagten Umstande
weder allein verantwortlich noch konnten sie allein etwas zu deren Veranderung
beitragen. Es ging nicht darum, die Bevdlkerung etwa auf ein erhebliches Fehl-
verhalten staatlicher Organe hinzuweisen. Vielmehr ging es einzig darum, das An-
liegen einer Gruppierung in der einseitig von der Gruppierung gewahlten Form,
Dauer und Intensitat zum Ausdruck zu bringen. In Anbetracht dieser Umstande
sind das Notigungsmittel und der Noétigungszweck unrechtmassig (BGE 134 IV
216 E. 4.5 S. 222). Soweit die Verteidigung anlasslich der Berufungsverhandlung
vorbringt, durch die polizeiliche Kontrolle und ldentifizierung der Demonstrieren-

den vor Ort sei die Verkehrsbehinderung zusatzlich in die Lange gezogen worden
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(Urk. 39 S. 15), ist dies eine logische Konsequenz der unbewilligten Demonstrati-

on und ist entsprechend den Demonstranten und nicht der Polizei anzulasten.

1.2.3. Zutreffend ist mit der Verteidigung (Urk. 21 S. 5; Urk. 39 S. 8 f.), dass der
Beschuldigte nicht mit anderen Personen auf den Boden sass, sich nicht mit die-
sen Personen ineinander verkeilte und er nicht durch die Polizeibeamten wegge-
tragen werden musste. Soweit die Verteidigung daraus folgert, dem Beschuldig-
ten kénne nicht "individuell konkret nachgewiesen werden", eine N6tigung began-
gen zu haben, vermag sie daraus nichts fur den Standpunkt des Beschuldigten
abzuleiten. Der Beschuldigte fand sich zusammen mit zahlreichen anderen De-
monstranten auf der B.__ -brtcke ein. Die Blockade der Bricke war Teil der
gemeinsamen Aktion. Dabei wirkten die Teilnehmer zusammen. Sie standen quer
Uber die ganze Breite der Brucke, hielten teilweise Plakate und Transparente in
den Handen und setzten sich auf den Boden. Indem sich zahlreiche Personen zur
gleichen Zeit am gleichen Ort einfanden, bestand ihr Vorhaben gerade in einem
gemeinsamen Auftreten und einem (wenn auch nicht in allen Details) bewusst ko-
ordinierten Zusammenwirken. Es ist mithin nicht zweifelhaft, dass die auf der Bru-
cke Anwesenden gemeinsam und nicht etwa unabhangig voneinander und rein
zufallig gleichzeitig agierten. Sie wirkten deshalb als Mittater (und nicht als vor-
satzliche Nebentater). Dabei ist ohne Weiteres moglich, dass gewisse Demonst-
ranten nicht geplant, sondern aus der Situation heraus sich der Kundgebung an-
schlossen. Dies lasst eine Mittaterschaft nicht entfallen. Auch an spontanen, nicht
geplanten Aktionen oder unkoordinierten Straftaten ist Mittaterschaft moglich (Ur-
teil 6B_895/2008 vom 14. April 2009 E. 3.4; MARC FORSTER, in: Basler Kommen-
tar, Strafrecht I, 4. Aufl. 2019, N. 10 vor Art. 24 StGB). Ebenso andert nichts an
der Qualifikation der Mittaterschaft, dass die Blockade genauso stattgefunden hat-
te, wenn der Beschuldigte das Geschehen bloss aus der Distanz beobachtet hatte

oder gar nicht anwesend gewesen ware.

1.2.4. Gestutzt auf das Beweisergebnis wusste der Beschuldigte, dass die
Demonstration auf der B. -bricke respektive auf einer zentralen Verkehrs-
achse der Stadt Zirich zu einer Verkehrsblockade fliihren und dem Individualver-

kehr sowie dem offentlichen Verkehr ein Uberqueren der Briicke verunmdglichen
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wurde, und er wollte dies auch. Der Beschuldigte war Teil der Demonstration,
schwang eine Fahne, stand auf der Fahrbahn der B.___ -brlcke und hielt sich
unmittelbar bei der Sitzblockade auf der Fahrbahn auf. Er hat den gemeinsamen
Tatentschluss mitgetragen und an dessen Umsetzung mitgewirkt. Damit handelte
er — entgegen der Verteidigung (Urk. 39 S. 8 f.) — direktvorsatzlich im Sinne von
Art. 12 Abs. 2 StGB.

1.2.5. Soweit die Verteidigung die Versammlungs- und Meinungsausserungsfrei-
heit anruft (Urk. 21 S. 9; Urk. 39 S. 10 ff.), halt die Vorinstanz zutreffend fest, dass
Demonstrationen unter dem Schutz der genannten Grundrechte stehen. Hinsicht-
lich Kundgebungen auf offentlichem Grund wird die Meinungsausserungsfreiheit
insbesondere durch die Versammlungsfreiheit konkretisiert. Diese gewahrleistet
den Anspruch, Versammlungen zu organisieren, an Versammlungen teilzuneh-
men oder Versammlungen fernzubleiben (Art. 22 BV; Art. 11 EMRK; Art. 21 UNO-
Pakt II; BGE 143 1 147 E. 3.1 f. S. 150 ff.; Urteil 1C_181/2019 vom 29. April 2020
E. 4.1, nicht publ. in: BGE 147 | 103; je mit Hinweisen).

Betreffend die Strafbarkeit von Blockaden ist die Beeintrachtigung oder die Ge-
fahrdung Dritter gegentber der Versammlungsfreiheit abzuwagen. Wichtige Krite-
rien zur Beurteilung der Zweck-Mittel Korrelation sind der Zusammenhang zwi-
schen der Blockade und dem Protestgegenstand, die Intensitat der Blockade und
die Dringlichkeit des behinderten Verkehrs (MAYA HERTIG, in: Basler Kommentar,
Bundesverfassung, 2015, N. 34 zu Art. 22 BV). Die Blockade der regelmassig
stark verkehrsbelasteten B.__ -brucke tangierte nicht in erster Linie den Pro-
testgegenstand, sondern wahrend mehrerer Stunden funf Linien des Tramver-
kehrs sowie den Individualverkehr. Die B._ -brlcke verbindet unter anderem
das rechte und linke Zurichseeufer und ist eine Hauptverkehrsachse (auch) fur die
Stadt. Die nicht bewilligte Demonstration wurde nicht im Vorfeld angekiindigt, was
eine rechtzeitige Verkehrsumleitung von vornherein verunmoglichte. Gleichwonhl
wurde den Teilnehmenden die Moglichkeit gegeben, ihre Anliegen wahrend Uber
einer halben Stunde zu kommunizieren. In der Folge wurden sie aufgefordert, die
Brucke zu verlassen. Vor diesem Hintergrund und der Tatsache, dass die Blocka-

de Uber drei Stunden aufrecht erhalten blieb, kann die vorinstanzliche Schlussfol-
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gerung ubernommen werden (Urk. 29 S. 16). Die Meinungsausserung (Themati-
sierung der Klimakrise) als Zweck der Versammlung tritt in den Hintergrund. Die
Blockade der B. -bricke ist auch unter Nachachtung der Versammlungsfrei-

heit unrechtmassig.

1.2.6. Die in Abweichung vom Bezirksgericht Lausanne durch das Waadtlander
Kantonsgericht erfolgte Verurteilung von zwolf Personen, die im November 2018
eine Bankfiliale besetzt hatten, wurde am 26. Mai 2021 hochstrichterlich bestatigt
(BGE 147 IV 297). Soweit der Beschuldigte das (aufgehobene) Urteil des
Lausanner Bezirksgerichts heranzieht (Urk. 21 S. 8 f.; Urk. 39 S. 14), verneint die
Vorinstanz einen Verbotsirrtum im Sinne von Art. 21 StGB. Diese zutreffenden
Erwagungen konnen ubernommen werden (Urk. 29 S. 16 f.). Richtig ist auch,
dass die Polizeibeamten die Demonstrierenden zum Verlassen der Bricke auffor-
derten und auf die strafrechtlichen Konsequenzen hinwiesen (Urk. 1 S. 2). Auch
unter diesen Umstanden kann keine Rede davon sein, der Beschuldigte habe irr-
tumlich angenommen, er tue nichts Unrechtes, wenn er sich weiterhin an der Blo-

ckade der Bricke beteiligt.

1.2.7. Der Beschuldigte ist schuldig zu sprechen der Noétigung im Sinne von
Art. 181 StGB.

1.3.

1.3.1. Der Stoérung von Betrieben, die der Allgemeinheit dienen, macht sich nach
Art. 239 Ziff. 1 StGB schuldig, wer unter anderem vorsatzlich den Betrieb einer
offentlichen Verkehrsanstalt, namentlich den Eisenbahn-, Post-, Telegrafen- oder

Telefonbetrieb hindert, stort oder gefahrdet.

1.3.2. Die Vorinstanz hat in ihrer rechtlichen Wirdigung theoretische Erwagungen
zum objektiven Tatbestand von Art. 239 Ziff. 1 StGB gemacht und die Blockade,
welche zu einer rund dreistlindigen Stérung des Trambetriebs flhrte, zutreffend
als Storung von Betrieben, die der Allgemeinheit dienen, qualifiziert (Urk. 29 S. 17
ff.). Darauf kann verwiesen werden. Die Anwesenheit der zahlreichen Demonst-

rierenden auf der B. -bricke und den Fahrbahnen, das Aufspannen von
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Transparenten Uber die ganze Breite der Brucke respektive Uber die Tramgeleise
(Urk. 3 Fotos Nr. 2 - 8, 11 und 17) sowie die Sitzblockaden unter anderem auf den
Tramgeleisen (Urk. 3 Fotos Nr. 11, 12,17 und 18) machen deutlich, dass die St6-
rung des Trambetriebs, wenn auch nicht eigentliches Ziel, so doch immerhin eine
notwendige Folge der Blockade war. Der Beschuldigte handelte deshalb in Ab-

weichung von der Vorinstanz nicht eventualvorsatzlich, sondern direktvorsatzlich.

1.3.3. Es bleibt zu wiederholen, dass die Blockade der B. -briicke auch unter
Nachachtung der Versammlungsfreiheit unrechtmassig war und ein Verbotsirrtum
zu verneinen ist (E. 111.1.2.5 und 1.2.6).

1.3.4. Der Beschuldigte ist schuldig zu sprechen der Storung von Betrieben, die
der Allgemeinheit dienen, im Sinne von Art. 239 Ziff. 1 StGB.

2. Fazit

Der Beschuldigte ist schuldig zu sprechen der Notigung im Sinne von Art. 181
StGB und der Stérung von Betrieben, die der Allgemeinheit dienen, im Sinne von
Art. 239 Ziff. 1 StGB.

IV. Strafzumessung

1.  Antrage/Grundsatze

1.1. Die Vorinstanz bestraft den Beschuldigten mit einer Geldstrafe von

15 Tagessatzen zu Fr. 50.--.

Der Beschuldigte beantragt, er sei von Schuld und Strafe freizusprechen
(Urk. 31).

Die Staatsanwaltschaft beantragt die Bestatigung des vorinstanzlichen Urteils
(Urk. 35).

1.2. Das Bundesgericht hat die Grundsatze der Strafzumessung nach Art. 47 ff.
StGB und die an sie gestellten Begrindungsanforderungen wiederholt dargelegt
(BGE 136 IV 55 E. 5.4 ff. S. 59 ff. mit Hinweisen). Entsprechendes gilt fur die
Bildung der Einsatz- und der Gesamtstrafe nach Art. 49 Abs. 1 StGB in Anwen-
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dung des Asperationsprinzips (BGE 144 IV 313 E. 1.1 S. 316 ff., 217 E. 2.2 und
E.3S.2191ff; 1411V 61 E. 6.1.2 S. 67 f,; je mit Hinweisen). Darauf sowie auf die
zutreffenden vorinstanzlichen Erwagungen (Urk.29 S. 20 ff.) kann verwiesen

werden.

Die Bildung einer Gesamtstrafe ist nur bei gleichartigen Strafen madglich.
Ungleichartige Strafen sind kumulativ zu verhangen, da das Asperationsprinzip
nur greift, wenn mehrere gleichartige Strafen ausgesprochen werden. Mehrere
gleichartige Strafen liegen vor, wenn das Gericht im konkreten Fall fur jeden
einzelnen Normverstoss gleichartige Strafen ausfallen wirde. Dass die anzu-
wendenden Strafbestimmungen abstrakt gleichartige Strafen androhen, genugt
nicht (BGE 142 IV 265 E. 2.3.2 S. 267 f.; 138 IV 120 E. 5.2 S. 122 f.; je mit
Hinweisen). Wie zu zeigen sein wird, sind fur die Nétigung und die Stérung von
Betrieben, die der Allgemeinheit dienen, jeweils Geldstrafen auszufallen. Damit

sind die Voraussetzungen fur die Bildung einer Gesamtgeldstrafe gegeben.

2. Wahl Sanktionsart/Strafrahmen

2.1.

2.1.1. Bei der Wahl der Sanktionsart ist als wichtiges Kriterium die Zweckmassig-
keit einer bestimmten Sanktion, ihre Auswirkungen auf den Tater und sein sozia-
les Umfeld sowie ihre praventive Effizienz zu berlcksichtigen (BGE 134 IV 97
E. 4.2 S. 100 mit Hinweisen). Nach dem Prinzip der Verhaltnismassigkeit soll
nach konstanter Rechtsprechung bei alternativ zur Verfugung stehenden und hin-
sichtlich des Schuldausgleichs aquivalenten Sanktionen im Regelfall diejenige
gewahlt werden, die weniger stark in die personliche Freiheit des Betroffenen ein-
greift (BGE 138 IV 120 E. 5.2 S. 123; Urteil 6B_125/2018 vom 14. Juni 2018
E. 1.3.2; je mit Hinweis).

Die Geldstrafe stellt die Hauptsanktion dar (BGE 134 IV 97 E. 4.2.2 S. 101).
Sie wiegt als Vermdgenssanktion prinzipiell weniger schwer als ein Eingriff in
die personliche Freiheit (BGE 138 IV 120 E. 5.2 S.123; 134 IV 97 E. 4.2.2
S. 101, 82 E. 7.2.2 S. 90). Am Vorrang der Geldstrafe hat der Gesetzgeber im
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Rahmen der erneuten Revision des Sanktionenrechts entgegen der urspringli-
chen Stossrichtung festgehalten (BGE 144 |V 217 E. 3.6 S. 237 f. mit Hinwei-
sen). Art. 41 StGB statuiert diese Prioritat. Eine kurze Freiheitsstrafe anstelle ei-
ner Geldstrafe von hochstens 180 Tagessatzen ist unter anderem zulassig, wenn
eine solche geboten erscheint, um den Tater von der Begehung weiterer Verbre-
chen oder Vergehen abzuhalten (Art. 41 Abs. 1 lit. a StGB).

2.1.2. Fur die Notigung und die Storung von Betrieben, die der Allgemeinheit
dienen, ist nicht von einer Freiheitsstrafe als einzige zweckmassige Sanktion
auszugehen. Der im Strafregisterauszug aufgefuhrten Strafuntersuchung durch
das Tribunal de police Lausanne kommt in diesem Zusammenhang und in
Nachachtung der Unschuldsvermutung keine Bedeutung zu (Urk. 30). Es ist
davon auszugehen, dass das vorliegende Strafverfahren eine Warnwirkung
zeitigt, weshalb einer Geldstrafe die praventive Effizienz nicht abgesprochen
werden kann. Im Ubrigen ist die vorinstanzliche Strafart bereits aufgrund des
Verschlechterungsverbots zu Ubernehmen (Art. 391 Abs. 2 StPO).

2.2. Das Gesetz sieht fur die Noétigung im Sinne von Art. 181 StGB und die
Stérung von Betrieben, die der Allgemeinheit dienen nach Art. 239 Ziff. 1 StGB
eine Strafandrohung von Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe vor.
Strafscharfungs- und Strafmilderungsgrinde fuhren nur bei aussergewdhnli-
chen Umstanden dazu, die Grenzen des ordentlichen Strafrahmens zu verlas-
sen und sie nach oben oder unten zu erweitern (BGE 136 IV 55 E. 5.8 S. 63
mit Hinweisen). Dies entspricht konstanter hochstrichterlicher Rechtsprechung
(anstatt vieler: BGE 142 IV 265 E. 2.4.5 S. 272 f.; Urteil 6B_918/2020 vom 19.
Januar 2021 E. 6.4.1), wobei das Bundesgericht darauf zurickzukommen
scheint (BGE 148 IV 96 E. 4.8 S. 111). Im vorliegenden Fall kann die Strafe in-
nerhalb des ordentlichen Strafrahmens festgesetzt werden. Allfallige Straf-
scharfungsgrinde und Strafmilderungsgrinde sind straferhohend respektive

strafmindernd zu berucksichtigen.

Die Notigung und die Stérung von Betrieben, die der Allgemeinheit dienen, unter-
stehen dem gleichen Strafrahmen. Mit der Vorinstanz ist von der Nétigung als

schwerste Tat im Sinne von Art. 49 Abs. 1 StGB auszugehen.



-22.

3. Notigung im Sinne von Art. 181 StGB

3.1. Die Blockade der B._  -brlcke erfolgte an einem Samstag gegen Mit-
tag. Die Brucke ist am fraglichen Wochentag und zur besagten Zeit vom Individu-
alverkehr jeweils massig befahren und kann ohne Weiteres als zentrale Verkehr-
sachse in der Stadt Zurich bezeichnet werden. Dem motorisierten Individualver-
kehr wurde, sofern die betroffenen Personen nicht vor Ort bis zu mehreren Stun-
den ausharren wollten, ein distanzmassig zwar relativ kurzer Umweg (etwa via
Limmatquai respektive Stadthausquai Uber die Munsterbriicke) aufgezwungen.
Dabei ist indes notorisch, dass durch die Sperrung einer zentralen, grossen Ver-
kehrsachse ein erhebliches Verkehrschaos, zeitlich langere Verzégerungen und
auch Ruckstau entstehen. Benutzer des offentlichen Verkehrs mussten ebenfalls
Umleitungen und damit verbundene langere Fahrzeiten in Kauf nehmen. Nicht
angeklagt und nicht erstellt ist daruber hinaus die Behinderung von Fussgangern.
Die zahlreichen Demonstranten, welche teilweise Sitzblockaden bildeten, mehrere
polizeiliche Aufforderungen zur Raumung in den Wind schlugen, sich mit Armen
und Beinen ineinander verkeilten (vgl. etwa Urk. 3, Fotos Nr. 11 und 12) und teil-
weise von den Polizeibeamten weggetragen werden mussten, zielten auf eine
moglichst lange dauernde Blockade ab. Relativierend fallt aus, dass die Demonst-
ranten ein gewaltfreies Notigungsmittel wahlten. lhr auf mehrere Stunden ausge-
legtes Vorhaben muss sich der Beschuldigte anrechnen lassen. Hingegen betei-
ligte er sich nicht selbst an den Sitzblockaden und musste von den Polizeibeam-
ten nicht weggetragen werden, sondern verliess die Brucke schlussendlich selb-
standig. Der Beschuldigte war in diesem Sinne nicht "an vorderster Front" dabei,
was sich verschuldensmindernd auswirkt. Eine wesentliche kriminelle Energie ist

ihm nicht zur Last zu legen.

3.2.  Wenngleich der Beschuldigte direktvorsatzlich handelte, konnen ihm keine
eigentlichen egoistischen Beweggrinde zur Last gelegt werden. Hingegen ware
es ihm ohne Weiteres moglich gewesen, sich gesetzeskonform zu verhalten und

die offensichtlich gesuchte Publizitadt ohne Delinquenz zu erzielen.
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3.3. Insgesamt wiegt das Gesamtverschulden als sehr leicht. Die von der
Vorinstanz festgesetzte hypothetische Einsatzstrafe von zwoOIf Tagessatzen kann

ubernommen werden (Urk. 29 S. 23).

4. Storung von Betrieben, die der Allgemeinheit dienen, im Sinne von Art. 239
Ziff. 1 StGB

4.1. Betreffend das objektive Tatverschulden und damit das Ausmass des ver-
schuldeten Erfolgs gilt es, das durch die Norm geschutzte Rechtsgut in Erinne-
rung zu rufen. Art. 239 StGB schitzt das Interesse der Allgemeinheit am Funktio-
nieren Offentlicher Dienste. Eine hochgradig arbeitsteilige Gesellschaft ist in
hdchstem Masse auf das Funktionieren der Infrastruktur angewiesen und ein Aus-
fall von Verkehrs- oder Versorgungssystemen kann schwer absehbare Folgen
zeitigen (GERHARD FIOLKA, in: Basler Kommentar, Strafrecht, Bd. II, 4. Aufl. 2019,
N. 2 f. zu Art. 239 StGB). Durch die rund dreistindige Blockade wurde der Betrieb
mehrerer Tramlinien der Stadt Zurich gestort. Die betroffenen Linien konnten die
B.  -brucke nicht befahren. Dies fuhrt notorisch dazu, dass die Verkehrsmittel
umgeleitet oder vorzeitig gewendet werden mussen, was regelmassig mit Ver-
spatungen einhergeht. Der Trambetrieb wurde hingegen nicht ganzlich aufgeho-
ben und es sind ohne Weiteres schwerwiegendere Storungen von Betrieben
denkbar. Im Ubrigen kann zur objektiven und subjektiven Tatschwere auf die vor-

stehenden Erwagungen verwiesen werden (E. IV.3).

4.2. Aufgrund des sehr leichten Gesamtverschuldens ist die Einzelstrafe auf
12 Tagessatze festzusetzen. Eine Erhdhung der hypothetischen Einsatzstrafe
um acht Tagessatze tragt dem Tatverschulden angesichts des weiten Straf-

rahmens angemessen Rechnung.

5. Taterkomponente

Die Vorinstanz hat die personlichen Verhaltnisse des Beschuldigten korrekt
wiedergegeben. Darauf kann verwiesen werden (Urk.29 S. 24). Erganzend

bzw. aktualisierend flihrte der Beschuldigte anlasslich der Berufungsverhand-
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lung aus, dass er neu nur noch in einem 40%-Pensum arbeite, indes weiterhin
gleichviel verdiene (Urk. 38 S. 3). Aus den personlichen Verhaltnissen ergibt

sich nichts fur die Strafzumessung Relevantes.

6. Tagessatzhohe

Seinen ursprunglichen Bruttolohn als angestellter Informatiker bezifferte der
Beschuldigte vor Vorinstanz auf Fr. 3'600.-- bei einem Beschaftigungsgrad von
60 %. Zudem hielt er fest, das Arbeitsverhaltnis sei aufgeldst worden, weshalb er
ab Dezember 2021 Arbeitslosentaggelder erhalten werde (Prot. | S. 7 f.). Anlass-
lich der Berufungsverhandlung fuhrte der Beschuldigte aus, zu 40% bei gleichem
Lohn angestellt zu sein. Mithin haben sich die finanziellen Verhaltnisse nicht ver-

andert. Damit ist der Tagessatz bei Fr. 50.— zu belassen.

7. Zusammenfassung

Insgesamt ware eine Geldstrafe von 20 Tagessatzen zu Fr. 50.— festzusetzen.
Unter BerUcksichtigung des Verschlechterungsverbots im Sinne von Art. 391

Abs. 2 StPO bleibt es beim vorinstanzlichen Strafmass von 15 Tagessatzen.

Der Beschuldigte ist mit einer Geldstrafe von 15 Tagessatzen zu Fr. 50.— zu be-

strafen.

V. Vollzug

Die Vorinstanz gewahrt dem Beschuldigten den bedingten Strafvollzug unter
Ansetzung einer Probezeit von zwei Jahren. Dies ist bereits in Nachachtung des

Verschlechterungsverbots im Sinne von Art. 391 Abs. 2 StPO zu Ubernehmen.
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VI. Kosten- und Entschadigungsfolgen

1. Kostenfolgen im erstinstanzlichen Verfahren

Ausgangsgemass sind die Kosten der Untersuchung und des erstinstanzlichen
Gerichtsverfahrens dem Beschuldigten vollumfanglich aufzuerlegen (Art. 426
Abs. 1 StPO).

2. Kostenfolgen im Berufungsverfahren

2.1. Die Verfahrenskosten sind auf Fr. 3'000.— zu veranschlagen (Art. 424
Abs. 1 StPO in Verbindung mit § 16 Abs. 1 und § 14 der Gebuhrenverordnung
des Obergerichts). Die Kosten im Rechtsmittelverfahren tragen die Parteien
nach Massgabe ihres Obsiegens oder Unterliegens (Art. 428 Abs. 1 StPO). Ob
eine Partei im Rechtsmittelverfahren als obsiegend oder unterliegend gilt,
hangt davon ab, in welchem Ausmass ihre vor Beschwerdeinstanz bzw.
Berufungsgericht gestellten Antrage gutgeheissen wurden (THOMAS DOMEISEN,
in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Bd. Il, 2. Aufl.
2014, N. 6 zu Art. 428 StPO).

2.2. Der Beschuldigte strebte mit seiner Berufung einen Freispruch an und
unterliegt im Berufungsverfahren mit seinen Antragen vollumfanglich. Ausgangs-
gemass sind dem Beschuldigten die Kosten des Berufungsverfahrens vollum-
fanglich aufzuerlegen (Art. 428 Abs. 1 StPO).

2.3. Bei diesem Verfahrensausgang besteht kein Raum flir die Zusprechung

einer Entschadigung.
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Es wird beschlossen:

Es wird festgestellt, dass das Urteil des Bezirksgerichts Zurich, 10. Abtei-
lung, Einzelgericht, vom 15. Marz 2022 wie folgt in Rechtskraft erwachsen

ist:

"Es wird erkannt:

1.-3. (...)

4, Die Entscheidgebihr wird angesetzt auf:

Fr. 1'050.—; die weiteren Kosten betragen:

Fr. 1'100.— Gebuhr fir das Vorverfahren.
Allfallige weitere Auslagen bleiben vorbehalten.

5 (..)

6. (Mitteilungen)

7.  (Rechtsmittel)"

Es wird erkannt:

Der Beschuldigte A. ist schuldig

- der Nétigung im Sinne von Art. 181 StGB;

- der Storung von Betrieben, die der Allgemeinheit dienen, im Sinne von
Art. 239 Ziff. 1 StGB.

Der Beschuldigte wird bestraft mit einer Geldstrafe von 15 Tagessatzen zu
Fr. 50.-.

Der Vollzug der Geldstrafe wird aufgeschoben und die Probezeit auf zwei

Jahre festgesetzt.
Die erstinstanzliche Kostenauflage (Dispositiv-Ziffer 5) wird bestatigt.

Die zweitinstanzliche Gerichtsgebuhr wird festgesetzt auf Fr. 3'000.—.
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Die Kosten des Berufungsverfahrens werden dem Beschuldigten auferlegt.

Mundliche Eroffnung und schriftliche Mitteilung im Dispositiv an

- die Verteidigung im Doppel fur sich und zuhanden des Beschuldigten
(Ubergeben)

- die Staatsanwaltschaft Zurich-Limmat (versandt)

sowie in vollstandiger Ausfertigung an

- die Verteidigung im Doppel fur sich und zuhanden des Beschuldigten
- die Staatsanwaltschaft Zirich-Limmat
- das Bundesamt fiir Verkehr, 3003 Bern

und nach unbenitztem Ablauf der Rechtsmittelfrist bzw. Erledigung allfalli-

ger Rechtsmittel an

- die Vorinstanz
- die Koordinationsstelle VOSTRA/DNA mit Formular A

Gegen diesen Entscheid kann bundesrechtliche Beschwerde in Straf-

sachen erhoben werden.

Die Beschwerde ist innert 30 Tagen, von der Zustellung der vollstandigen,
begriindeten Ausfertigung an gerechnet, bei der Strafrechtlichen Abteilung
des Bundesgerichtes (1000 Lausanne 14) in der in Art. 42 des Bundes-

gerichtsgesetzes vorgeschriebenen Weise schriftlich einzureichen.

Die Beschwerdelegitimation und die weiteren Beschwerdevoraussetzungen
richten sich nach den massgeblichen Bestimmungen des Bundesgerichts-

gesetzes.
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Obergericht des Kantons Zrich

|. Strafkammer
Zurich, 17. November 2022
Der Prasident: Die Gerichtsschreiberin:
lic. iur. Ch. Prinz MLaw A. Donatsch

Zur Beachtung:

Der/die Verurteilte wird auf die Folgen der Nichtbewahrung wahrend der Probezeit aufmerksam
gemacht:

Wurde der Vollzug einer Geldstrafe unter Ansetzung einer Probezeit aufgeschoben, muss sie vor-
erst nicht bezahlt werden. Bewahrt sich der/die Verurteilte bis zum Ablauf der Probezeit, muss
er/sie die Geldstrafe definitiv nicht mehr bezahlen (Art. 45 StGB); Analoges gilt fir die bedingte

Freiheitsstrafe.

Eine bedingte Strafe bzw. der bedingte Teil einer Strafe kann im Ubrigen vollzogen werden
(Art. 46 Abs. 1 bzw. Abs. 4 StGB),

- wenn der/die Verurteilte wahrend der Probezeit ein Verbrechen oder Vergehen begeht,

- wenn der/die Verurteilte sich der Bewahrungshilfe entzieht oder die Weisungen missachtet.



	Urteil vom 17. November 2022
	Anklage:
	Urteil der Vorinstanz: (Urk. 29 S. 25 ff.)
	"Es wird erkannt:
	1. Der Beschuldigte ist schuldig der
	 der Nötigung im Sinne von Art. 181 StGB sowie
	 der Störung von Betrieben, die der Allgemeinheit dienen im Sinne von Art. 239 Ziff. 1 StGB.

	2. Der Beschuldigte wird bestraft mit einer Geldstrafe von 15 Tagessätzen zu Fr. 50.–.
	3. Der Vollzug der Geldstrafe wird aufgeschoben und die Probezeit auf 2 Jahre festgesetzt.
	4. Die Entscheidgebühr wird angesetzt auf:
	5. Die Kosten der Untersuchung und des gerichtlichen Verfahrens werden dem Beschuldigten auferlegt.
	6. (Mitteilungen)
	7. (Rechtsmittel)"
	Berufungsanträge: (Prot. II S. 4)
	1. Es sei der Beschuldigte von den Vorwürfen Nötigung und Störung von Betrieben, die der Allgemeinheit dienen, freizusprechen.
	2. Es seien die Kosten der Strafuntersuchung sowie des erst- und zweitinstanzlichen Gerichtsverfahrens auf die Staatskasse zu nehmen.
	3. Es sei dem Beschuldigten für die Verteidigungskosten des erstinstanzlichen Verfahrens eine Entschädigung von Fr. 3'031.00 auszurichten und für das vorliegende Berufungsverfahren eine solche von Fr. 3'767.55.
	Erwägungen:
	I.  Prozessgeschichte, Berufungsumfang, Prozessuales

	1. Prozessgeschichte
	1.1. Das vorstehend wiedergegebene Urteil vom 15. März 2022 wurde den Parteien gleichentags mündlich eröffnet (Prot. I S. 9 ff.). Der Beschuldigte meldete mit Eingabe vom 21. März 2022 innert Frist Berufung an (Urk. 24).
	1.2. Nach Zustellung des begründeten Urteils (Urk. 26 und Urk. 28/2) reichte der Beschuldigte am 26. August 2022 fristgerecht die Berufungserklärung ein (Urk. 31). Mit Präsidialverfügung vom 2. September 2022 wurde die Berufungserklärung in Anwendung ...
	1.3. Am 28. September 2022 wurde auf den 17. November 2022 zur Berufungsverhandlung vorgeladen (Urk. 36).
	1.4. Am 17. November 2022 fand die Berufungsverhandlung statt. Es erschien der Beschuldigte in Begleitung seiner erbetenen Verteidigerin (Prot. II S. 4). Vorfragen waren keine zu entscheiden und – abgesehen von der Befragung des Beschuldigten, der zu...
	1.5. Das Urteil erging im Anschluss an die Berufungsverhandlung (Prot. II S. 6 ff.).

	2. Umfang der Berufung
	2.1. Der Beschuldigte beantragt, er sei von Schuld und Strafe freizusprechen (Dispositivziffern 1, 2 und 3). Zudem wendet er sich gegen die Kostenauflage (Dispositivziffer 5). Unangefochten blieb die erstinstanzliche Kostenfestsetzung (Dispositivziffe...
	2.2. Im Übrigen steht der angefochtene Entscheid unter Berücksichtigung des Verschlechterungsverbots im Sinne von Art. 391 Abs. 2 StPO zur Disposition.
	3. Prozessuales (Verwertbarkeit der erkennungsdienstlichen Erfassung des Beschuldigten)
	3.1. Der Beschuldigte wurde am 20. Juni 2020 anlässlich einer nicht bewilligten Demonstration auf der Zürcher B._____-brücke polizeilich kontrolliert und fotografiert (Urk. 1 S. 1; Urk. 4/1 S. 2). Betreffend das Ganzkörperfoto führte die Verteidigung ...
	3.2. Die Vorinstanz erwägt, beim Ganzkörperfoto handle es sich um eine erkennungsdienstliche Erfassung im Sinne von Art. 260 Abs. 1 StPO. Da der Beschuldigte zumindest konkludent in die erkennungsdienstliche Erfassung eingewilligt habe, sei eine schri...
	3.3.
	3.3.1. Art. 260 StPO regelt (unter dem 5. Titel "Zwangsmassnahmen" und dem 6. Kapitel "Erkennungsdienstliche Erfassung, Schrift- und Sprachproben") den Gegenstand der erkennungsdienstlichen Erfassung (Abs. 1), die Zuständigkeit und die Form der Anordn...
	Das Fotografieren des Kopfes wie auch eine Ganzkörperaufnahme der betroffenen Person stellt eine erkennungsdienstliche Erfassung im Sinne der fraglichen Bestimmung dar. Zweck einer erkennungsdienstlichen Erfassung ist die Abklärung des Sachverhaltes, ...
	Zwangsmassnahmen sind Verfahrenshandlungen der Strafbehörden, die in Grundrechte der Betroffenen eingreifen (vgl. Art. 196 StPO). Eine Zwangsmassnahme liegt auch vor, wenn gar kein Zwang ausgeübt werden muss, weil beispielsweise der Betroffene bereit ...
	3.3.2. Es kann offenbleiben, ob der Beschuldigte ausdrücklich oder konkludent in die erkennungsdienstliche Erfassung einwilligte. Sie änderte an der Natur der fraglichen Verfahrenshandlung als Zwangsmassnahme nichts und liesse entgegen der Vorinstanz ...
	Aus den Untersuchungsakten geht nicht hervor, dass die erkennungsdienstliche Erfassung im Sinne von Art. 260 Abs. 3 Satz 1 StPO schriftlich angeordnet wurde. Selbst eine mündliche Anordnung würde hier nicht genügen. Zum einen liegt eine nachträgliche ...
	Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Vorschriften über die Form der Anordnung (Art. 260 Abs. 3 StPO) nicht eingehalten wurden. Es stellt sich die Frage nach den prozessualen Folgen dieses Verstosses.
	3.3.3. Beweise, die unter Anwendung verbotener Beweiserhebungsmethoden im Sinne von Art. 140 StPO erhoben wurden, sind in keinem Fall verwertbar. Dasselbe gilt, wenn das Gesetz einen Beweis als unverwertbar bezeichnet (Art. 141 Abs. 1 StPO). Beweise, ...
	Dass die Polizeibeamten den Beschuldigten ohne schriftlichen Befehl fotografierten, führt – entgegen der Verteidigung (Urk. 39 S. 3 f.) – nicht zu einem Verwertungsverbot der Fotoaufnahme (Urk. 4/1 S. 2). Der Beschuldigte wurde verdächtigt, an einer n...
	3.3.4. Soweit die Verteidigung die Verwertbarkeit des Fotobogens in Frage stellt (Urk. 3), macht sie zusammengefasst geltend, die Fotos seien wenig aufschlussreich. Die im Fotobogen festgehaltenen Begebenheiten seien in zeitlicher und inhaltlicher Hin...
	4. Anklageprinzip
	Die Verteidigung macht im Rahmen des Plädoyers vor Berufungsgericht neu geltend, das Anklageprinzip sei verletzt, da die Merkmale der Mittäterschaft in der Anklage nicht umschrieben seien (Urk. 39 S. 9). Die Rüge ist unbegründet. Im Strafbefehl ist fe...
	II.  Sachverhalt

	1. Allgemeines
	2. Vorfall vom 20. Juni 2020 auf der B._____-brücke in Zürich
	2.1. Laut Anklagevorwurf hätten am Samstag, 20. Juni 2020, um ca. 12.00 Uhr, über 250 Personen die B._____-brücke in Zürich für jeglichen Verkehr gesperrt, indem sie sich auf beiden Seiten der Brücke quer über die ganze Breite auf den Boden gesetzt hä...
	2.2. Zum Vorfall vom 20. Juni 2020 machte der Beschuldigte vor Vorinstanz keine Aussagen (Prot. I S. 8 f.). Die Verteidigung stellte sich vor Vorinstanz zusammengefasst auf den Standpunkt, anhand des Fotobogens der Polizei sei nicht erstellt, dass sic...
	Anlässlich der Berufungsverhandlung wiederholte die Verteidigung im Wesentlichen den bereits geschilderten Standpunkt (Urk. 39 S. 5 ff.).
	2.3. Erstellt und unbestritten ist, dass am 20. Juni 2020 ab ca. 12.00 Uhr zahlreiche Personen auf beiden Seiten der B._____-brücke an einer unbewilligten Demonstration teilnahmen und dadurch der Individualverkehr und der öffentliche Verkehr zum Erli...
	Die Fotos erlauben – entgegen der Verteidigung (Urk. 39 S. 6 ff.) – die folgenden Schlüsse. Um 12.34 Uhr schwingt der Beschuldigte während der Blockade eine Fahne (Foto Nr. 15). Da die Blockade auf der B._____-brücke erfolgte, ist nicht zweifelhaft, d...
	2.4. Die nicht bewilligte Demonstration wurde polizeilich kurzzeitig toleriert und die Demonstrierenden in der Folge mehrmalig abgemahnt, die Brücke zu verlassen (Urk. 1 S. 1 f.). Eine erste Abmahnung erfolgte um 12.23 Uhr, wonach eine friedliche Dem...
	Erstellt ist weiter, dass ein Teil der Demonstrierenden von den Polizeibeamten weggetragen werden musste (Urk. 1 S. 2). Betreffend die verschiedenen Zeitangaben in der Anklageschrift ("ca. 12:00 Uhr bis ca. 14:50 Uhr"; "bis ca. 13.45 Uhr"; "von ca. 12...
	Damit ist der Tathergang im Sinne der Anklage erstellt. In subjektiver Hinsicht bleibt festzuhalten, dass der Beschuldigte wusste, die Demonstration auf der B._____-brücke würde dem Individualverkehr und dem öffentlichen Verkehr ein Überqueren der Brü...
	III.  Rechtliche Würdigung

	1. Nötigung und Störung von Betrieben, die der Allgemeinheit dienen
	1.1.
	1.1.1. Die Vorinstanz geht in Bezug auf den Vorfall vom 20. Juni 2020 und die in diesem Zusammenhang verübte Delinquenz (Nötigung und Störung von Betrieben, die der Allgemeinheit dienen) von Mittäterschaft aus.
	1.1.2. Mittäter ist, wer bei der Entschliessung, Planung oder Ausführung eines Deliktes vorsätzlich und in massgebender Weise mit anderen Tätern zusammenwirkt, so dass er als Hauptbeteiligter dasteht. Dabei kommt es darauf an, ob der Tatbeitrag nach d...
	Das Bundesgericht hat Mittäterschaft im Zusammenhang mit Protestaktionen und Blockaden verschiedentlich bejaht. Dies ist etwa der Fall bei Blockadeaktionen von "Greenpeace"-Aktivisten gegen die Kernkraftwerke Beznau, Gösgen und Leibstadt (BGE 129 IV 6...
	1.2.
	1.2.1. Der Nötigung nach Art. 181 StGB macht sich schuldig, wer jemanden durch Gewalt oder Androhung ernstlicher Nachteile oder durch andere Beschränkung seiner Handlungsfreiheit nötigt, etwas zu tun, zu unterlassen oder zu dulden. Die Tatbestandsvari...
	Beim Tatbestand der Nötigung gemäss Art. 181 StGB sind die Gewalt, die Androhung ernstlicher Nachteile und die andere Beschränkung der Handlungsfreiheit die Nötigungsmittel. Das Verhalten, zu dem der Betroffene durch den Einsatz eines solchen Mittels ...
	1.2.2. Die Teilnehmer der Demonstration haben, indem sie sich in grosser Anzahl auf der B._____-brücke einfanden, sich auf beiden Seiten der Brücke quer über die ganze Breite auf den Boden setzten oder auf den Fahrbahnen des privaten und öffentlichen ...
	Fussgänger, die auf der Fahrbahn verweilen, um den motorisierten Verkehr zu behindern, verstossen gegen das Strassenverkehrsrecht (Art. 49 des Strassenverkehrsgesetzes [SVG; SR 741.01], Art. 46 Abs. 1 und 2 und Art. 47 Abs. 1 und 5 der Verkehrsregelve...
	1.2.3. Zutreffend ist mit der Verteidigung (Urk. 21 S. 5; Urk. 39 S. 8 f.), dass der Beschuldigte nicht mit anderen Personen auf den Boden sass, sich nicht mit diesen Personen ineinander verkeilte und er nicht durch die Polizeibeamten weggetragen werd...
	1.2.4. Gestützt auf das Beweisergebnis wusste der Beschuldigte, dass die Demonstration auf der B._____-brücke respektive auf einer zentralen Verkehrsachse der Stadt Zürich zu einer Verkehrsblockade führen und dem Individualverkehr sowie dem öffentlich...
	1.2.5. Soweit die Verteidigung die Versammlungs- und Meinungsäusserungsfreiheit anruft (Urk. 21 S. 9; Urk. 39 S. 10 ff.), hält die Vorinstanz zutreffend fest, dass Demonstrationen unter dem Schutz der genannten Grundrechte stehen. Hinsichtlich Kundgeb...
	Betreffend die Strafbarkeit von Blockaden ist die Beeinträchtigung oder die Gefährdung Dritter gegenüber der Versammlungsfreiheit abzuwägen. Wichtige Kriterien zur Beurteilung der Zweck-Mittel Korrelation sind der Zusammenhang zwischen der Blockade un...
	1.2.6. Die in Abweichung vom Bezirksgericht Lausanne durch das Waadtländer Kantonsgericht erfolgte Verurteilung von zwölf Personen, die im November 2018 eine Bankfiliale besetzt hatten, wurde am 26. Mai 2021 höchstrichterlich bestätigt (BGE 147 IV 297...
	1.2.7. Der Beschuldigte ist schuldig zu sprechen der Nötigung im Sinne von Art. 181 StGB.
	1.3.
	1.3.1. Der Störung von Betrieben, die der Allgemeinheit dienen, macht sich nach Art. 239 Ziff. 1 StGB schuldig, wer unter anderem vorsätzlich den Betrieb einer öffentlichen Verkehrsanstalt, namentlich den Eisenbahn-, Post-, Telegrafen- oder Telefonbet...
	1.3.2. Die Vorinstanz hat in ihrer rechtlichen Würdigung theoretische Erwägungen zum objektiven Tatbestand von Art. 239 Ziff. 1 StGB gemacht und die Blockade, welche zu einer rund dreistündigen Störung des Trambetriebs führte, zutreffend als Störung v...
	1.3.3. Es bleibt zu wiederholen, dass die Blockade der B._____-brücke auch unter Nachachtung der Versammlungsfreiheit unrechtmässig war und ein Verbotsirrtum zu verneinen ist (E. III.1.2.5 und 1.2.6).
	1.3.4. Der Beschuldigte ist schuldig zu sprechen der Störung von Betrieben, die der Allgemeinheit dienen, im Sinne von Art. 239 Ziff. 1 StGB.

	2. Fazit
	Der Beschuldigte ist schuldig zu sprechen der Nötigung im Sinne von Art. 181 StGB und der Störung von Betrieben, die der Allgemeinheit dienen, im Sinne von Art. 239 Ziff. 1 StGB.
	IV.  Strafzumessung

	1. Anträge/Grundsätze
	1.1. Die Vorinstanz bestraft den Beschuldigten mit einer Geldstrafe von 15 Tagessätzen zu Fr. 50.--.
	Der Beschuldigte beantragt, er sei von Schuld und Strafe freizusprechen (Urk. 31).
	Die Staatsanwaltschaft beantragt die Bestätigung des vorinstanzlichen Urteils (Urk. 35).
	1.2. Das Bundesgericht hat die Grundsätze der Strafzumessung nach Art. 47 ff. StGB und die an sie gestellten Begründungsanforderungen wiederholt dargelegt (BGE 136 IV 55 E. 5.4 ff. S. 59 ff. mit Hinweisen). Entsprechendes gilt für die Bildung der Eins...
	Die Bildung einer Gesamtstrafe ist nur bei gleichartigen Strafen möglich. Ungleichartige Strafen sind kumulativ zu verhängen, da das Asperationsprinzip nur greift, wenn mehrere gleichartige Strafen ausgesprochen werden. Mehrere gleichartige Strafen li...

	2. Wahl Sanktionsart/Strafrahmen
	2.1.
	2.1.1. Bei der Wahl der Sanktionsart ist als wichtiges Kriterium die Zweckmässigkeit einer bestimmten Sanktion, ihre Auswirkungen auf den Täter und sein soziales Umfeld sowie ihre präventive Effizienz zu berücksichtigen (BGE 134 IV 97 E. 4.2 S. 100 mi...
	Die Geldstrafe stellt die Hauptsanktion dar (BGE 134 IV 97 E. 4.2.2 S. 101). Sie wiegt als Vermögenssanktion prinzipiell weniger schwer als ein Eingriff in die persönliche Freiheit (BGE 138 IV 120 E. 5.2 S. 123; 134 IV 97 E. 4.2.2 S. 101, 82 E. 7.2.2 ...
	2.1.2. Für die Nötigung und die Störung von Betrieben, die der Allgemeinheit dienen, ist nicht von einer Freiheitsstrafe als einzige zweckmässige Sanktion auszugehen. Der im Strafregisterauszug aufgeführten Strafuntersuchung durch das Tribunal de poli...
	2.2. Das Gesetz sieht für die Nötigung im Sinne von Art. 181 StGB und die Störung von Betrieben, die der Allgemeinheit dienen nach Art. 239 Ziff. 1 StGB eine Strafandrohung von Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe vor. Strafschärfungs- u...
	Die Nötigung und die Störung von Betrieben, die der Allgemeinheit dienen, unterstehen dem gleichen Strafrahmen. Mit der Vorinstanz ist von der Nötigung als schwerste Tat im Sinne von Art. 49 Abs. 1 StGB auszugehen.

	3. Nötigung im Sinne von Art. 181 StGB
	3.1. Die Blockade der B._____-brücke erfolgte an einem Samstag gegen Mittag. Die Brücke ist am fraglichen Wochentag und zur besagten Zeit vom Individualverkehr jeweils mässig befahren und kann ohne Weiteres als zentrale Verkehrsachse in der Stadt Züri...
	3.2. Wenngleich der Beschuldigte direktvorsätzlich handelte, können ihm keine eigentlichen egoistischen Beweggründe zur Last gelegt werden. Hingegen wäre es ihm ohne Weiteres möglich gewesen, sich gesetzeskonform zu verhalten und die offensichtlich ge...
	3.3. Insgesamt wiegt das Gesamtverschulden als sehr leicht. Die von der Vorinstanz festgesetzte hypothetische Einsatzstrafe von zwölf Tagessätzen kann übernommen werden (Urk. 29 S. 23).
	4. Störung von Betrieben, die der Allgemeinheit dienen, im Sinne von Art. 239 Ziff. 1 StGB
	4.1. Betreffend das objektive Tatverschulden und damit das Ausmass des verschuldeten Erfolgs gilt es, das durch die Norm geschützte Rechtsgut in Erinnerung zu rufen. Art. 239 StGB schützt das Interesse der Allgemeinheit am Funktionieren öffentlicher D...
	4.2. Aufgrund des sehr leichten Gesamtverschuldens ist die Einzelstrafe auf 12 Tagessätze festzusetzen. Eine Erhöhung der hypothetischen Einsatzstrafe um acht Tagessätze trägt dem Tatverschulden angesichts des weiten Strafrahmens angemessen Rechnung.
	5. Täterkomponente
	Die Vorinstanz hat die persönlichen Verhältnisse des Beschuldigten korrekt wiedergegeben. Darauf kann verwiesen werden (Urk. 29 S. 24). Ergänzend bzw. aktualisierend führte der Beschuldigte anlässlich der Berufungsverhandlung aus, dass er neu nur noch...
	6. Tagessatzhöhe
	Seinen ursprünglichen Bruttolohn als angestellter Informatiker bezifferte der Beschuldigte vor Vorinstanz auf Fr. 3'600.-- bei einem Beschäftigungsgrad von 60 %. Zudem hielt er fest, das Arbeitsverhältnis sei aufgelöst worden, weshalb er ab Dezember 2...
	7. Zusammenfassung
	Insgesamt wäre eine Geldstrafe von 20 Tagessätzen zu Fr. 50.– festzusetzen. Unter Berücksichtigung des Verschlechterungsverbots im Sinne von Art. 391 Abs. 2 StPO bleibt es beim vorinstanzlichen Strafmass von 15 Tagessätzen.
	Der Beschuldigte ist mit einer Geldstrafe von 15 Tagessätzen zu Fr. 50.– zu bestrafen.
	V.  Vollzug
	Die Vorinstanz gewährt dem Beschuldigten den bedingten Strafvollzug unter Ansetzung einer Probezeit von zwei Jahren. Dies ist bereits in Nachachtung des Verschlechterungsverbots im Sinne von Art. 391 Abs. 2 StPO zu übernehmen.
	VI.  Kosten- und Entschädigungsfolgen

	1. Kostenfolgen im erstinstanzlichen Verfahren
	Ausgangsgemäss sind die Kosten der Untersuchung und des erstinstanzlichen Gerichtsverfahrens dem Beschuldigten vollumfänglich aufzuerlegen (Art. 426 Abs. 1 StPO).

	2. Kostenfolgen im Berufungsverfahren
	2.1. Die Verfahrenskosten sind auf Fr. 3'000.– zu veranschlagen (Art. 424 Abs. 1 StPO in Verbindung mit § 16 Abs. 1 und § 14 der Gebührenverordnung des Obergerichts). Die Kosten im Rechtsmittelverfahren tragen die Parteien nach Massgabe ihres Obsiegen...
	2.2. Der Beschuldigte strebte mit seiner Berufung einen Freispruch an und unterliegt im Berufungsverfahren mit seinen Anträgen vollumfänglich. Ausgangsgemäss sind dem Beschuldigten die Kosten des Berufungsverfahrens vollumfänglich aufzuerlegen (Art. 4...
	2.3. Bei diesem Verfahrensausgang besteht kein Raum für die Zusprechung einer Entschädigung.

	Es wird beschlossen:
	1. Es wird festgestellt, dass das Urteil des Bezirksgerichts Zürich, 10. Abteilung, Einzelgericht, vom 15. März 2022 wie folgt in Rechtskraft erwachsen ist:
	"Es wird erkannt:
	1.-3. (…)

	4. Die Entscheidgebühr wird angesetzt auf:
	Es wird erkannt:
	1. Der Beschuldigte A._____ ist schuldig
	 der Nötigung im Sinne von Art. 181 StGB;
	 der Störung von Betrieben, die der Allgemeinheit dienen, im Sinne von Art. 239 Ziff. 1 StGB.

	2. Der Beschuldigte wird bestraft mit einer Geldstrafe von 15 Tagessätzen zu Fr. 50.-.
	3. Der Vollzug der Geldstrafe wird aufgeschoben und die Probezeit auf zwei Jahre festgesetzt.
	4. Die erstinstanzliche Kostenauflage (Dispositiv-Ziffer 5) wird bestätigt.
	5. Die zweitinstanzliche Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf Fr. 3'000.–.
	6. Die Kosten des Berufungsverfahrens werden dem Beschuldigten auferlegt.
	7. Mündliche Eröffnung und schriftliche Mitteilung im Dispositiv an
	 die Verteidigung im Doppel für sich und zuhanden des Beschuldigten (übergeben)
	 die Staatsanwaltschaft Zürich-Limmat (versandt)
	 die Verteidigung im Doppel für sich und zuhanden des Beschuldigten
	 die Staatsanwaltschaft Zürich-Limmat
	 das Bundesamt für Verkehr, 3003 Bern
	 die Vorinstanz
	 die Koordinationsstelle VOSTRA/DNA mit Formular A

	8. Gegen diesen Entscheid kann bundesrechtliche Beschwerde in Strafsachen erhoben werden.
	Zur Beachtung:
	- wenn der/die Verurteilte sich der Bewährungshilfe entzieht oder die Weisungen missachtet.

